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Name des Betriebs:





�
Betriebsanweisung


Gemäß § 14 GefStoffV, TRGS 553�
Stand: 06/2011�
�
Arbeitsbereich:





�
Tätigkeit:


�
�
�
Holzstaub 





                                                                








Gefahren für Mensch und Umwelt





Stäube können zusammen mit einer Zündquelle und Luftsauerstoff Brände und Explosionen auslösen


Buchenholz- und Eichenholzstaub ist als krebserzeugend eingestuft (Nasenschleimhautkrebs). Die Stäube weiterer Holzarten stehen im Verdacht, krebserzeugende Wirkung zu besitzen


Holzstäube, insbesondere von tropischen Hölzern, können allergische Reaktionen, z. B. der Haut oder der Atemwege verursachen








Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln





Feuer, Rauchen und offenes Licht sind im Arbeitsraum verboten


Staubaufwirbelungen vermeiden


Bei Staubentwicklung mit Absaugung arbeiten! Staubabgebende Holzbearbeitungsmaschinen �müssen mit Absaugeinrichtungen betrieben werden; dieses gilt auch für Handmaschinen (im Freien �und gut belüfteten Räumen, z. B. seitlich offenen Hallen, kann ggf. auf eine Absaugung verzichtet �werden)


Filter von Absaugeinrichtungen kontrollieren und bei Bedarf reinigen


Zur Verbesserung der Absaugung sind die Schieber an den Anschlussleitungen der nicht benutzten �Maschinen zu schließen


Arbeitsplätze und Maschinen müssen regelmäßig mit zugelassenem Industriestaubsauger, �Staubklasse M von Staubablagerungen gereinigt werden 


Reinigungsarbeiten nicht mittels Besen durchführen, Holzstaub niemals mit Druckluft entfernen


Atemschutz muss im Betrieb bereitgestellt und bei Staubentstehung benutzt werden





Atemschutz: Bei Reinigungsarbeiten oder defekter Absaugung, Atemschutz Partikelfilter FFP2 benutzen.











Verhalten im Gefahrfall





Bei Ausfall der Absaugeinrichtung, Maschinen abstellen.


Störungen an Filteranlagen sind nur unter Benutzung von Atemschutz zu beheben!





                                             Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe





Holzstaub in den Augen mit viel Wasser ausspülen, bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen





Ersthelfer: Herr/Frau .........................................................			             Notruf: 112








Sachgerechte Entsorgung





Holzstaub in Silos, Containern oder Staubsammelsäcken auffangen und staubfrei entsorgen


Holzstaub nicht mit Besen zusammenfegen





 


Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen.








____________________               _____________________________


Datum				     Unterschrift des Unternehmers
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